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Öffentliches Recht 

Finanzhoheit 

1 Grundlagen/Einführung/Begriffe 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online-Training  

folgende interaktive Elemente: 

2 praktische Übungen 

 

 Steuerrecht als Teil des öffentlichen Rechts 

Das Steuerrecht, damit auch die Abgabenordnung, ist Teil des öffentlichen Rechts. Den 

Gegensatz hierzu bildet das Privatrecht. Das Privatrecht ist vom Prinzip der Gleichordnung 

geprägt, d. h. grundsätzlich kann jeder frei entscheiden, ob, wie und mit wem er bspw. in 

vertragliche Beziehungen tritt. Diese Freiheit besteht im öffentlichen Recht nicht. Sobald 

eine Person bzw. ein Vorgang in den Anwendungsbereich des deutschen Steuerrechts fällt, 

ist dieses zwingend anzuwenden. Der Staat ist hierbei dem Steuerbürger übergeordnet. 

Dies äußert sich v.a. darin, dass es keine Verhandlung zwischen Staat und Steuerbürger 

über Steuersätze oder den Steuerbetrag gibt, kein Vertrag über die Steuer geschlossen 

wird, sondern vielmehr der Staat durch Steuerbescheid die Steuerzahlung einseitig fest-

setzt. 

Die Steuerverwaltung benötigt für ihre Tätigkeit eine gesetzliche Grundlage. An diese Ge-

setzesgrundlage ist die Finanzverwaltung gebunden und darf dem Steuerbürger nur das 

auferlegen, was ihr der Gesetzgeber zuvor durch Gesetz erlaubt hat, §§ 4, 85 AO. Der Ge-

setzgeber ist beim Erlass von Gesetzen ebenfalls nicht frei, sondern an das Grundgesetz 

gebunden. Das Grundgesetz regelt in der Finanzhoheit (Art. 105 ff. GG), wer welche Rechte 

und Pflichten im Zusammenhang mit Steuern hat.  

Finanzhoheit, Art. 105 ff. GG 

Gesetzgebungshoheit Ertragshoheit Verwaltungshoheit 

Dies ist das Recht, Steuerge-

setze zu erlassen und in Art. 

105 GG geregelt. Häufig er-

lässt der Bund Steuergesetze, 

die der Zustimmung der Bun-

desländer bedürfen. Möglich ist 

auch, dass Bund oder Länder 

alleine Steuergesetze erlas-

sen1. 

Diese regelt, wem das  

Aufkommen aus einer Steuer 

zusteht (Bund, Ländern, Ge-

meinden bzw. Gemeindever-

bänden oder mehreren ge-

meinsam). Sie ist geregelt in  

Art. 106 GG. 

Diese ist das Recht, Steuern zu 

verwalten, also das Besteue-

rungsverfahren durchzuführen. 

Sie ist in Art. 108 GG näher 

geregelt. Häufig erfolgt die 

Verwaltung durch Länderfi-

nanzbehörden im Auftrag des 

Bundes2. 

 

1  So erlässt der Bund Gesetze über Zölle alleine, umgekehrt können Länder örtliche Verbrauch- und Aufwandsteu-

ern, wie die Hundesteuer selbständig beschließen. Bei der Grunderwerbsteuer sind die Regelungen an sich ge-

meinsam durch Bund und Länder beschlossen worden, aber jedes Land kann eigenständig die Höhe des Grund-

erwerbsteuersatzes festlegen. 
2  Insbesondere die Kraftfahrzeugsteuer und Zölle verwaltet der Bund durch eigene Bundesfinanzbehörden. 
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Materielles  

Steuerrecht 

Formelles Steuerrecht 

AO als Rahmengesetz 

 Allgemeines und besonderes Steuerrecht 

Einzelsteuergesetze wie das EStG, KStG oder das UStG schaffen eine Rechtsbeziehung zwi-

schen dem Staat und dem Betroffenen, die regelmäßig auf die Zahlung von Geld an den 

Staat gerichtet ist. Diese Einzelsteuergesetze greifen hierbei auf einen Besteuerungstatbe-

stand zurück, der immer gleich aufgebaut ist: Der allgemeine Besteuerungstatbestand 

schildert, welche Vorgänge steuerpflichtig sind (= Steuerobjekt), wie hoch die Besteue-

rung ist (= Steuersatz und Bemessungsgrundlage) und wer die Steuer zu entrichten 

hat (= Steuersubjekt). Einzelsteuergesetze dieses Inhalts werden auch als materielles 

Steuerrecht bezeichnet.  

Es ist jedoch nicht ausreichend, nur den Steuertatbestand gesetzlich zu regeln. Vielmehr 

bedarf auch die Durchführung der Besteuerung durch die Finanzbehörden eines rechtsstaat-

lichen Verfahrens. Insofern werden Rechtsnormen, die die Durchführung des Besteuerungs-

verfahrens regeln, insbesondere Feststellung und (gegebenenfalls zwangsweise) Durchset-

zung der durch das materielle Recht / Einzelsteuergesetze begründeten Ansprüche, als for-

melles Steuerrecht bezeichnet.  

Da der allgemeine Besteuerungstatbestand immer gleich ist, ist es sinnvoll, Dinge wie Be-

steuerungsverfahren, Begriffsdefinitionen und sonstige grundsätzliche Regelungen in einem 

Gesetz zu bündeln, statt, sie in jedem Einzelsteuergesetz (bspw. EStG, KStG oder UStG) 

zu wiederholen. Insofern spricht man von einem allgemeinen Teil des Steuerrechts und 

einem besonderen Teil des Steuerrechts mit den Einzelsteuergesetzen. 

 

Die AO ist wesentlicher Teil des allgemeinen Steuerrechts und bündelt v.a. das steuerliche 

Verfahrensrecht. Eine wirksame Steuerfestsetzung der nach den Einzelsteuergesetzen er-

mittelten Steuern wäre ohne die AO nicht möglich. Die AO wird deshalb als „Grundgesetz 

der Einzelsteuergesetze“ bzw. „Steuergrundgesetz“ bezeichnet. Ebenso wird die AO auch 

als Mantel- bzw. Rahmengesetz bezeichnet, da sie die Einzelsteuergesetze ummantelt bzw. 

einrahmt.  

Für die zunächst einmal relevanten Steuern wie EStG, KStG, etc. ist die AO anwendbar. Das 

EStG regelt bspw., welche Einkünfte natürlicher Personen steuerpflichtig sind und welcher 

Steuersatz auf diese anzuwenden ist. Dasselbe regelt das KStG für Körperschaften wie Ak-

tiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

Die Pflicht  

 zur Abgabe einer Einkommens- bzw. Körperschaftsteuererklärung,  

 die Fristen für die Abgabe,  

 das zuständige Finanzamt,  
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Steuerrecht 

Allgemeiner Teil Besonderer Teil 

AO, Bewertungsgesetz, Finanzgerichtsordnung,  

Finanzverwaltungsgesetz 

Einzelsteuergesetze wie z.B. EStG, KStG, UStG 
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Anwendungsbereich 

Aufbau und  

Gliederung 

 das Verfahren bis zum Steuerbescheid,  

 dessen Bekanntgabe beim Steuerpflichtigen,  

 sowie gegebenenfalls die zwangsweise Durchsetzung der im Steuerbescheid festgesetz-

ten Steuer,  

 und das gegebenenfalls durchzuführende Einspruchs- bzw. Korrekturverfahren 

ist in der AO geregelt.  

Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (StModG) vom 18.7.20163 gilt 

als erste große Verfahrensrechtsreform seit Inkrafttreten der Abgabenordnung am 

1.1.1977. Durch zahlreiche Änderungen, vorrangig in der Abgabenordnung, schafft das 

StModG die Voraussetzungen, um das Besteuerungsverfahren als Massenverfahren vor dem 

Hintergrund einer fortschreitenden Digitalisierung und Technisierung und einer zunehmen-

den Internationalisierung und Globalisierung steuerlicher Sachverhalte zukunftsfähig zu 

machen. Ziel ist es, das Besteuerungsverfahren künftig im Wesentlichen elektronisch ab-

zuwickeln. Das StModG trat überwiegend am 1.1.2017 in Kraft. 

 Anwendungsbereich der AO gem. § 1 AO 

Der wichtigste Anwendungsbereich der AO ergibt sich aus § 1 Abs. 1 S. 1 AO. Die AO gilt 

unmittelbar und uneingeschränkt für Steuern (siehe unten Tz. 1.5.1) und Steuervergütun-

gen (siehe unten Tz. 1.5.3), die durch Bundesgesetz bundeseinheitlich geregelt sind und 

durch Bundes- oder Länderfinanzbehörden verwaltet werden. Wem die Ertragshoheit an der 

jeweiligen Steuer zusteht, ist hingegen ohne Bedeutung.  

Für steuerliche Nebenleistungen im Sinne von § 3 Abs. 4 AO ist die AO gem. § 1 Abs. 3 AO 

sinngemäß anwendbar. 

 Aufbau und Gliederung der AO 

Der Gesetzgeber wollte mit der AO eine klare Trennung von materiellem (Normierung in 

den Einzelsteuergesetzen EStG, UStG, KStG usw.) und formellem Recht (dem Verfah-

rensrecht) erreichen. Dies ist nicht vollständig gelungen, denn die Teile 1 bis 3 (§§ 1 bis 

133 AO) enthalten zwar zunächst einleitende Vorschriften, allgemeine Regelungen, Begriff-

lichkeiten und Definitionen, aber in den §§ 1 bis 77 AO eben auch den allgemeinen Teil des 

materiellen Steuerrechts, mit grundsätzlichen Regelungen, die für die folgenden Teile 

der AO aber auch die Einzelsteuergesetze gelten. Von besonderer Bedeutung ist der 3. Teil 

(§§ 78 bis 133 AO), denn dieser enthält allgemeine Verfahrensgrundsätze und Regelungen 

über Verwaltungsakte.    

 

3  StModG v. 18.07.2016, BStBl. I 2016, 694. 
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Copyright & Haftungsausschluss 
 Die Unterlagen und Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Die ausschließlichen Nut-

zungs- und Verwertungsrechte stehen der Tax-Academy Prof. Dr. Wolfgang Kessler GmbH zu. 

Jede Art der Weitergabe oder weitergehenden Verwendung ohne ausdrückliche Genehmigung 

des Herausgebers ist untersagt. 

 Die vorliegenden Unterlagen und Darstellungen berücksichtigen den Rechtsstand im Zeitpunkt 

der Veröffentlichung.   

 Sie geben die von uns als vorzugswürdig erachtete Auffassung wieder. Eine abschließende Dar-

stellung wird nicht garantiert. Wir weisen darauf hin, dass die getroffenen Aussagen durch spätere 

Entwicklungen in Rechtsprechung und Wissenschaft beeinflusst werden können. In einem solchen 

Fall besteht keine Informationspflicht. 

 Die Ausführungen ersetzen keine Rechts- bzw. Steuerberatung. Sie stellen keine Rechts- oder 

Steuerberatung dar und begründen so keinen Haftungsanspruch. 

 Für Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

 Wir übernehmen keine Haftung für gegen Sie gerichtete Ansprüche, welche dadurch entstehen 
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